
Artikel 16
Änderung des Schulorganisationsgesetzes

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 86/2019, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 132b wird folgender § 132c samt Überschrift eingefügt:

„Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die Schuljahre
2019/20 und 2020/21 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19

§ 132c. (1) In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 2019/20 und
2020/21 mit Verordnung

1. bestehende Stichtage abweichend festsetzen und gesetzliche Fristen verkürzen,
verlängern oder verlegen,

2. die Schulleitung ermächtigen oder verpflichten, in Abstimmung mit den die einzelnen
Unterrichtsgegenstände unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern von der Aufteilung
der Bildungs- und Lehraufgaben und des Lehrstoffes in den Lehrplänen auf die
einzelnen Schulstufen oder Semester abzuweichen, Förderunterricht verpflichtend
anzuordnen, den Besuch der gegenstandsbezogenen Lernzeit verpflichtend anzuordnen
oder Ergänzungsunterricht vorzusehen,

3. den Einsatz von elektronischer Kommunikation für Unterricht, Leistungsfeststellung
und -beurteilung regeln,

4. für Schularten, Schulformen, Schulen, Schulstandorte, einzelne Klassen oder Gruppen
oder Teile von diesen einen ortsungebundenen Unterricht mit oder ohne angeleitetem
Erarbeiten von Lehrstoffen anordnen und

5. an Berufsschulen die Schulleitung ermächtigen, an Stelle von Pflichtgegenständen
verbindliche Übungen vorzusehen, wenn keine sichere Beurteilung möglich wäre.

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen Regelung jene
gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen werden soll und kann
rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden.

(2) Unter Ergänzungsunterricht sind Unterrichtseinheiten zu verstehen, die zusätzlich zur
lehrplanmäßig verordneten Stundentafel abgehalten werden, um im stundenplanmäßigen
Unterricht nicht behandelten oder im ortsungebundenen Unterricht angeleitet erarbeiteten
Lehrstoff zu behandeln. Ergänzungsunterricht und Förderunterricht können während des
gesamten Schuljahres von Lehrkräften oder Lehramtsstudierenden durchgeführt werden. Die
Teilnahme an diesem Unterricht kann als freiwillig oder für einzelne Schülerinnen oder Schüler
verpflichtend geregelt werden.

(3) Ortsungebundener Unterricht umfasst die Vermittlung von Lehrstoff und die
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern unter Einsatz elektronischer
Kommunikationsmittel, deren Bereitstellung vom Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung unterstützt wird, (angeleitetes Erarbeiten) ohne physische
Anwesenheit einer Mehrzahl von Schülerinnen und Schülern am gleichen Ort.“
2. In § 131 wird folgender Abs. 41 angefügt:

„(41) § 132c samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 tritt
rückwirkend mit 1. März 2020 in Kraft.“



Artikel 17
Änderung des Schulunterrichtsgesetzes

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 13/2020, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 82l wird folgender § 82m samt Überschrift eingefügt:

„Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die Schuljahre
2019/20 und 2020/21 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19

§ 82m. (1) In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 2019/20 und
2020/21 mit Verordnung

1. bestehende Stichtage abweichend festsetzen und gesetzliche Fristen verkürzen,
verlängern oder verlegen,

2. die Schulleitung ermächtigen oder verpflichten, in Abstimmung mit den die einzelnen
Unterrichtsgegenstände unterrichtenden Lehrerinnen und Lehrern von der Aufteilung
der Bildungs- und Lehraufgaben und des Lehrstoffes in den Lehrplänen auf die
einzelnen Schulstufen oder Semester abzuweichen, Förderunterricht verpflichtend
anzuordnen, den Besuch der gegenstandsbezogenen Lernzeit verpflichtend anzuordnen
oder Ergänzungsunterricht vorzusehen,

3. den Einsatz von elektronischer Kommunikation für die Abhaltung von Konferenzen, für
Unterricht und Leistungsfeststellung und -beurteilung regeln,

4. für Schularten, Schulformen, Schulen, Schulstandorte, einzelne Klassen oder Gruppen
oder Teile von diesen bei ortsungebundenem Unterricht Leistungsfeststellung und -
beurteilung regeln und

5. die Schulleitung ermächtigen oder verpflichten, die Unterrichtszeit in bestimmten
Unterrichtsgegenständen teilweise oder zur Gänze auf Teile des Unterrichtsjahres
zusammenzuziehen.

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen Regelung jene
gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen werden soll und kann
rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden.

(2) Unter Ergänzungsunterricht sind Unterrichtseinheiten zu verstehen, die zusätzlich zur
lehrplanmäßig verordneten Stundentafel abgehalten werden, um im stundenplanmäßigen
Unterricht nicht behandelten oder im ortsungebundenen Unterricht angeleitet erarbeiteten
Lehrstoff zu behandeln. Ergänzungsunterricht und Förderunterricht können während des
gesamten Schuljahres von Lehrkräften oder Lehramtsstudierenden durchgeführt werden. Die
Teilnahme an diesem Unterricht kann als freiwillig oder für einzelne Schülerinnen oder Schüler
verpflichtend geregelt werden.

(3) Ortsungebundener Unterricht umfasst die Vermittlung von Lehrstoff und die
Unterstützung von Schülerinnen und Schülern unter Einsatz elektronischer
Kommunikationsmittel, deren Bereitstellung vom Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Forschung unterstützt wird, (angeleitetes Erarbeiten) ohne physische
Anwesenheit einer Mehrzahl von Schülerinnen und Schülern am gleichen Ort.“
2. In § 82 wird folgender Abs. 16 angefügt:

„(16) § 82m samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 tritt
rückwirkend mit 1. März 2020 in Kraft.“



Artikel 19
Änderung des Schulzeitgesetzes 1985

Das Schulzeitgesetz 1985, BGBl. Nr. 77/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 49/2019, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 16d wird folgender § 16e samt Überschrift eingefügt:

„Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die Schuljahre
2019/20 und 2020/21 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19

§ 16e. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 2019/20 und 2020/21 mit
Verordnung

1. bestehende Stichtage abweichend festsetzen und gesetzliche Fristen einschließlich der
in den Grundsatzbestimmungen des Abschnittes II genannten, verkürzen, verlängern
oder verlegen und

2. Schulfreierklärungen gemäß § 10 Abs. 5a aussetzen oder aufheben, sowie die Zahl der
Unterrichtsstunden je Tag in § 10 Abs. 8 auf höchstens 10 erhöhen.

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen Regelung jene
gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen werden soll und kann
rückwirkend mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden.“
2. In § 16a wird folgender Abs. 15 angefügt:

„(15) § 16e samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 tritt
rückwirkend mit 1. März 2020 in Kraft.“

Artikel 20
Änderung des Schulpflichtgesetzes 1985

Das Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. 76/1985, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 86/2019 sowie durch die Bundesministeriengesetz-Novelle 2020, BGBl. I
Nr. 8/2020, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 28a wird folgender § 28b samt Überschrift eingefügt:

„Festlegung von Fristen und schuljahresübergreifenden Regelungen für die Schuljahre
2019/20 und 2020/21 aufgrund von Maßnahmen zur Bekämpfung von COVID-19

§ 28b. In Ausnahme zu den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes kann der
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung für die Schuljahre 2019/20 und
2020/21 mit Verordnung

1. bestehende Stichtage abweichend festsetzen und gesetzliche Fristen verkürzen,
verlängern oder verlegen,

2. ein gerechtfertigtes Fernbleiben und die Einbringung der dadurch entfallenen
Unterrichtszeit für Lehrlinge bestimmter Lehrberufe in Betrieben, die zur
Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur beitragen, regeln und

3. den Einsatz von elektronischer Kommunikation für die Abhaltung von Konferenzen,
Unterricht und Leistungsfeststellung und -beurteilung einschließlich des Nachweises
des zureichenden Erfolges regeln.

Diese Verordnung muss unter Angabe der Geltungsdauer und einer neuen Regelung jene
gesetzlichen Bestimmungen benennen, von welchen abgewichen werden soll und rückwirkend
mit 16. März 2020 in Kraft gesetzt werden.“
2. In § 30 wird folgender Abs. 26 angefügt:

„(26) § 28b samt Überschrift in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 23/2020 tritt
rückwirkend mit 1. März 2020 in Kraft.“


